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Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft –  
neue Anforderungen für  
Unternehmen der Sozialwirtschaft

Jörg Moltrecht / Stephan Schöning 

Die verstärkte Ausrichtung auf Nach

haltigkeit gilt als wesentliche Herausfor

derung, aber auch Chance für Unterneh

men. Unternehmen der Sozialwirtschaft,1) 

die wichtige Aufgaben in der Gesellschaft 

erfüllen,2) verstehen sich zwar als natur

gemäß nachhaltig, sind jedoch ebenfalls 

gefordert, eine Nachhaltigkeitsstrategie 

zu entwickeln und diese zusammen mit 

den Umsetzungsaktivitäten angemessen 

zu dokumentieren.3) Dieses Erfordernis re

sultiert zum einen aus dem allgemeinen 

Ziel der Existenz sicherung in einer sich 

wandelnden Umwelt, in der zum Beispiel 

Ressourcen- und Energieeffizienz oder Re

putation als nachhaltiges Unternehmen 

an Bedeutung gewinnen. Zum anderen 

wird eine nachhaltige Ausrichtung zuneh

mend auch durch regulatorische und 

 gesetzliche Veränderungen eingefordert. 

Die verschiedenen Regulierungsvorhaben 

befinden sich in unterschiedlichen Stadien 

des Gesetzgebungs und Umsetzungspro

zesses, sodass die konkrete Ausgestaltung 

und die erstmalige Anwendung zum Teil 

noch nicht feststehen. Gleichwohl emp

fiehlt es sich auch für Unternehmen, sich 

frühzeitig mit den Anforderungen ausei

nanderzusetzen, da diese zum Teil ele

mentar sind und umfangreiche Vorberei

tungen erfordern. Die Unternehmen der 

Sozialwirtschaft sind zwar dem allgemei

nen Nachhaltigkeitsverständnis folgend 

per se nachhaltig aufgestellt. Die Notwen

digkeit, dieses auch für Dritte nachvoll

ziehbar zu dokumentieren, wird jedoch 

vielfach noch nicht gesehen.

Dieser Beitrag gibt zunächst einen Über

blick über die aktuellen und zukünftigen 

Anforderungen in Bezug auf Nachhal

tigkeit an Unternehmen, wobei der 

Schwerpunkt auf den indirekt wirkenden 

bankaufsichtlichen Regelungen liegt. An

schließend werden die Anforderungen, 

denen sich Unternehmen der Sozialwirt

schaft stellen müssen, und die zu er

greifenden Maßnahmen, um zukünftig 

Kredite zu erhalten, vorgestellt. Die be

sondere Rolle von Bankenpartnern wird 

hierbei herausgestellt. 

Facetten der zu neh menden 
Nachhaltigkeitsorientierung 

In Anbetracht des fortschreitenden Klima

wandels und der daraus resultierenden 

Probleme ist mittlerweile unbestritten, 

dass verstärkte Anstrengungen zur Ein

dämmung der Erderwärmung zwingend 

erforderlich sind.4) Der bereits vor 20 Jah

ren im Zuge des „United Nations Frame

work Convention on Climate Change“ 

(Konferenz von Rio de Janeiro, 1992), in 

der unter anderem eine Erhöhung der 

ökonomischen Effizienz unter Berücksich

tigung von umweltbewusster und sozialer 

Gerechtigkeit vereinbart wurde, kommt 

dabei eine zentrale Rolle zu.5) Weitere we

sentliche Meilensteine in der Entwicklung 

eines nachhaltigen und gerechten Finan

zierungssystems sowie eines ökologischen 

Denkansatzes waren insbesondere die 

2015 verabschiedete „UN 2030 Agenda 

und Sustainable Development Goals“ und 

das Pariser Klimaabkommen 2015. Waren 

die Vereinbarungen primär auf die Re

duktion der weiteren Erderwärmung aus

gerichtet,6) erweiterte sich die Zielsetzung 

zunehmend auf den weiter gefassten 

 Begriff der Nachhaltigkeit, zusammenge

fasst unter den 17 Sustainable Develop

Quelle: J. Moltrecht/S. Schöning i. A. a. BaFin: Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken,  
Stand: 13.1.2020, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeits-
risiken.html, Zugriff am 2.8.2022, S. 13

Abbildung 1: Nachhaltigkeitsaspekte im Sinne der BaFin 
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ment Goals (SDG), aus denen sich im 

Finanzwesen die ESG (Environmental, 

 Social, Governance)Kriterien entwickelt 

haben. Seitdem wurden auf verschiede

nen Ebenen (Global, EU, Bund, Bundes

länder) Dokumente veröffentlicht, die Re

gelungen in Bezug auf Nachhaltigkeit 

enthalten. 

Unbestritten ist auch, dass zur Finanzie

rung der als erforderlich erachteten In

vestitionen öffentliche Mittel bei weitem 

nicht ausreichen. Ein Baustein zur Förde

rung privater Nachhaltigkeitsinvestments 

ist die Erhöhung der Transparenz der An

strengungen von Unternehmen zu mehr 

Nachhaltigkeit in Form der Verpflichtung 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da

durch letztlich versucht, die Allokations

funktion des organisierten Kapitalmark

tes direkt für den Umbau der Wirtschaft 

zu nutzen, indem Investoren die Nachhal

tigkeit des Unternehmens bei ihrer An

lageentscheidung berücksichtigen. Ein 

Mei lenstein war die Verabschiedung der 

Non Financial Reporting Directive (NFRD) 

im Jahr 2017. Durch die Corporate Sus

tain ability Reporting Directive (CSRD),7) 

dessen erster Entwurf am 21. April 2021 

veröffentlicht wurde, soll eine Ausdeh

nung auf einen deutlich größeren Kreis 

von Unternehmen erfolgen. Nach der am 

21. Juni 2022 vom Rat und Parlament er

langten vorläufigen politischen Einigung 

zur Änderung am Kommissionsentwurf8)  

ist absehbar, dass große Unternehmen,9) 

die derzeit nicht der NFRD unterliegen, 

im Jahr 2026 über nachhaltigkeitsbezo

gene Daten des Jahres 2025 zu berichten 

haben. Sofern das Geschäftsjahr dem 

 Kalenderjahr entspricht, müssen die Un

ternehmens spätestens zum Jahresan

fang 2025 mit der entsprechenden Da

tenerhebung starten.

Hinzu kommt, dass die EU bei der Ver

abschiedung des „Green Deals“ 2019, 

durch den sich Europa zum weltweit füh

renden Kontinent auf dem Weg zur CO
2


Neutralität entwickeln soll, einen Ansatz 

gewählt hat, der nicht allein auf den or

ganisierten Kapitalmarkt abstellt. Hinter

grund hierfür ist unter anderem das 

 bankenorientierte Finanzierungssystem 

in Europa. So werden im Rahmen des Ak

tionsplans „Sustainable Finance“ zusätz

lich auch Finanzintermediäre und somit 

auch Kreditinstitute direkt in die Len

kung privaten Kapitals in nachhaltige In

vestitionen einbezogen. Bei der Umset

zung des Aktionsplans spielen die jeweili

gen europäischen und nationalen 

Bankenaufsichtsbehörden eine große 

Rolle. Überdies haben sich im Jahr 2020 

wesentliche Akteure der Kreditwirtschaft 

verpflichtet, ihre Kredit- und Investment

portfolios im Einklang mit den Zielen des 

Pariser Klimaabkommens auszurichten.10) 

Eine unzureichende Ausrichtung auf Nach

haltigkeit wird mittlerweile als Gefähr

dung der Zukunftsträchtigkeit des Ge

schäftsmodells von Banken angesehen 

und stellt damit ein Negativmerkmal dar.11) 

Der bankaufsichtliche Fokus betrifft so

mit nicht allein die Nachhaltigkeit der 

Bank an sich, sondern auch die Risiken, 

die aus einer unzureichenden Nachhal

tigkeit von Kunden resultieren. Hierzu 

werden Kreditinstituten vonseiten der 

Bankenaufsicht unter anderem nach

haltigkeitsbezogene Vorgaben in Bezug 

auf die Kreditvergabe gemacht. Für die 

durch die BaFin beaufsichtigten kleine

ren Kreditinstitute wurde zum Jahres

ende 2019 das „Merkblatt zum Umgang 

mit Nachhaltigkeitsrisiken“12) veröffent

licht. Im Laufe des Jahres 2020 folgte für 

die größeren Kreditinstitute, die der Auf

sicht der EZB unterliegen, der „Leitfaden 

zu Klima und Umweltrisiken“.13) Banken 

kommt damit die Rolle zu, als Treiber 

und wesentlicher Player des nachhaltigen 

Umbaus der Wirtschaft zu fungieren.14)

Als zentralen Quellen nachhaltigkeits

bezogener Anforderungen sind die nach

haltigkeitsbezogenen Anforderungen bei 

der Kreditvergabe durch Banken und  

die nachhaltigkeitsbezogene Berichter

stattung als Bestandteil des Jahresab

schlusses zu sehen. Gemeinsame Basis die

ser und auch anderer Regelungen, wie 

zum Beispiel das Lieferkettensorgfaltspf

lichtengesetz,15) ist die EUTaxonomie. 

Anforderungen der Bankenaufsicht

Die Anforderungen der Bankenaufsicht, 

die Nachhaltigkeitsaspekte im Kunden

kreditgeschäft betreffen, stehen im Zu

sammenhang mit dem oben erwähnten 

Aktionsplan „Sustainable Finance“ der 

EU. Die aufgeführten Veröffentlichungen 

der BaFin und der EZB setzen dabei den 

Rahmen für die zukünftige Beurteilung 

der Geschäftstätigkeit von Banken im 

Hinblick auf Nachhaltigkeit. Kernelement 

ist dabei eine Aufzählung, was Nachhal

tigkeitsaspekte im Sinne der BaFin sind 

(siehe Abbildung 1).

Die Verlautbarungen der Bankenaufsicht 

fordern Banken auf, bei der Kreditver

gabe Nachhaltigkeitsrisiken zu identifi

zieren und zu bewerten. Diese Prüfun

gen sollen auch in die Kreditvergabe und 

Risikomanagementprozesse eingebunden 

werden.16) Künftig werden sich Banken 

Mitglied des Vorstands, Bank für Kirche und  
Diakonie eG – KD-Bank, Dortmund

Professor für ABWL und Finance,  
SRH Hochschule Heidelberg, Heidelberg

Mit dem Erfordernis zur verstärkten Ausrich-
tung auf Nachhaltigkeit sind Unternehmen und 
auch die Kreditwirtschaft zunehmend kon-
frontiert. Nachdem zunächst allein kapital-
marktorientierte Unternehmen durch die Ver-
pflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung angehalten wurden, ihre Anstrengungen 
zur Erhöhung der Nachhaltigkeit zu erhöhen, 
erweitert sich der Kreis der Unternehmen 
 sukzessive. Neben handelsrechtlichen Berichts-
pflichten führen auch bankaufsichtliche Ver-
änderungen und andere Gesetze dazu, dass 
Unternehmen ökologische, soziale und Gover-
nance-Aspekte im Auge haben müssen. Auch 
Unternehmen der Sozialwirtschaft werden vor 
größere Herausforderungen gestellt, die es 
 zusammen mit kreditgebenden Banken zu er-
füllen gilt. (Red.)

Jörg Moltrecht

Prof.  
Dr. Stephan Schöning
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neben den klassischen finanzwirtschaft-

lichen Fragestellungen auch ein Bild von 

den Auswirkungen etwaiger Nachhaltig

keitsrisiken auf die finanzielle Stabilität 

der Kreditkunden machen müssen. Dabei 

wird es sowohl um die Auswirkungen 

physischer Risiken, wie zum Beispiel Stür

me, Starkregen et cetera, als auch um 

transitorische Risiken wie beispielsweise 

die Verteuerung des CO
2
Preises, gehen. 

Die konkrete Ausgestaltung der Anforde

rungen steht noch aus und die BaFin for

derte von kleineren Banken auch im Jahr 

2021 keine konkrete Offenlegung im Rah

men der Jahresabschlussprüfung. Aktuell 

ist erkennbar, dass die Aufsicht sich der 

Schwierigkeiten bei dem Management 

der neuen Risikodimension durchaus be

wusst17) und daran interessiert ist, die Ban

ken für das Thema zu sensibilisieren und 

Best Practices zu identifizieren, die dann 

Grundlage eines Marktstandards werden. 

Die Thematik ist unverändert ein Schwer

punktthema der Bankenaufsicht18), sodass 

mit dem Abflauen der Pandemie mit wei

teren Schritten zu rechnen ist.19) 

EU-Taxonomien als Basis für 
Nachhaltigkeit auch im Bankgeschäft

Damit gesetzliche und regulatorische 

Vorgaben den Zweck, privates Kapital in 

nachhaltige Investitionen zu lenken, 

wirksam erfüllen können, ist ein einheit

liches Verständnis des Begriffs „Nach

haltigkeit“ zwingend erforderlich. Als 

ersten Schritt hat die EU im Sommer 2020 

die EUTaxonomie (EUTaxVO)20) einge

führt, die sich zunächst primär der ökolo

gischen Dimension der Nachhaltigkeit 

widmet. 

Explizit aufgeführt und anschließend 

konkretisiert werden darin die Ziele:21) (1) 

Klimaschutz; (2) Anpassung an den Kli

mawandel; (3) nachhaltige Nutzung und 

Schutz von Wasser und Meeresressour

cen; (4) Übergang zu einer Kreislaufwirt

schaft; (5) Vermeidung und Vermin

derung der Umweltverschmutzung; (6) 

Schutz und Wiederherstellung der Bio

diversität und gesunder Ökosysteme. Im 

Anschluss wird konkretisiert, wann Un

ternehmen einen Beitrag zur Erreichung 

der Ziele leisten. Soziale und Governance

Aspekte spielen in der EUTaxonomie 

 bislang nur eine untergeordnete Rolle. 

Artikel 18 legt die Mindestgarantien als 

„Verfahren“ fest, die die Einrichtung, die 

eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit 

durchführt, ebenfalls beachten muss.22) 

Orientierungspunkte sind dabei die OECD 

Leitsätze für multinationale Unternehmen 

und die Leitprinzipien der Vereinten Na

tionen für Wirtschaft und Menschenrech

te, einschließlich der Grundprinzipien und 

Rechte aus den acht Kernübereinkom

men, die in der Erklärung der Internatio

nalen Arbeitsorganisation über grund

legende Prinzipien und Rechte bei der 

Arbeit festgelegt sind und aus der Inter

nationalen Charta der Menschenrechte. 

Aktuell ist noch nicht entschieden, ob 

und in welcher Form eine EUSozialtaxo

nomie entwickelt werden soll. 23) Zu er

wähnen ist in diesem Zusammenhang die 

Befürchtung der Unternehmen der So

zialwirtschaft, dass es hierdurch zu einer 

Ungleichbehandlung von Unternehmen 

der Sozialwirtschaft und Unternehmen 

mit Umweltaktivitäten kommt.24)

Neue Anforderungen 

Nachhaltigkeitsorientierte Anforderungen, 

mit denen auch Unternehmen der Sozial

wirtschaft konfrontiert sind, entstammen 

aus verschiedenen regulatorischen Quel

len. Die Herausforderung ist dabei ers

tens, dass die Regelungen nicht für 

 sämtliche Unternehmen gleichermaßen 

Gültigkeit besitzen und sich zudem der 

Anwendungskreis sukzessive erweitert. 

Zweitens entwickelt sich der Regelungs

inhalt und die praktische Ausge staltung 

beständig fort. Unternehmen müssen da

her die Entwicklungen permanent im 

Auge behalten. Drittens erfordert die 

 Erfüllung der Anforderungen zum Teil 

beträchtliche Vorlaufzeiten und betrifft 

nicht ausschließlich die eigene Unterneh

menssphäre, sondern auch Zulieferer. 

Grundsätzlich bleibt die Defini tion und 

das Reporting von Nachhaltigkeitsrisiken 

eine große Herausforderung für Unter

nehmen, auch da mangels Vergleichsda

ten Marktstandards weitgehend fehlen.25) 

Insgesamt ist absehbar, dass sich das 

 Ausmaß der nicht-finanziellen Bericht-

erstattung kontinuierlich steigern wird 

und dabei auf sämtliche ESGRisiken aus

geweitet wird. Aufgrund der Ausweitung 

des Kreises der berichtspflichtigen Unter

nehmen werden weitere sozialwirtschaft

liche Unternehmen künftig berichtspflich-

tig in Bezug auf Nachhaltigkeit werden. 

Unmittelbare betriebswirtschaft liche Aus

wirkungen werden sich aus den Anforde

rungen zur Nachhaltigkeitsberichterstat

tung insbesondere für jene Unternehmen 

ergeben, die auf Bank kredite und auf 

 öffentliche Fördermittel zurückgreifen. 

Kreditnehmer sind mit erhöhten Anforde

Quelle: T. Moltrecht/S. Schöning i. A. a. Peylo/Oster: Nachhaltigkeitsmanagement in Sparkassen,  
Stuttgart 2019, S. 5 und S. 56

Abbildung 2: Kernbestandteile des Nachhaltigkeitsmanagements
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rungen an das Reporting sowohl bei der 

Neuaufnahme von Krediten als auch wäh

rend deren Laufzeit konfrontiert. Auch ist 

davon auszugehen, dass sich die künftige 

Ausgestaltung der öffentlichen Förder

kulisse noch stärker an entsprechenden 

Nach haltigkeitsanforderungen orientieren 

wird. 

Der Ansatz der Bankenaufsicht zur Steue

rung der Finanzierungsströme in Rich

tung Nachhaltigkeit ist aktuell noch nicht 

vollständig klar.26) Denkbar wäre eine 

Verringerung der Eigenkapitalanforde

rungen für Kriterien, die ESGKriterien 

entsprechen.27) Umgekehrt ist zu erwar

ten, dass speziell langfristige Bankkredite 

für Unternehmenskunden knapper und 

auch deutlich teurer werden, wenn sie 

einer nicht als nachhaltig eingestuften 

Branche angehören28) und wenn sie nicht 

über eine Nachhaltigkeitsstrategie ver

fügen, über die auch berichtet wird.29) 

Vorstellbar ist etwa, dass Banken für 

nicht nachhaltige Finanzierungen mit 

 einem Eigenkapitalzuschlag sanktioniert 

werden, der die Refinanzierung des Kre

dites verteuert. Diese Kosten werden 

letztlich auf den Kunden übergewälzt 

werden. Die überaus dynamische und 

ambitionierte Ausrichtung der Politik auf 

eine nachhaltige Entwicklung führt zu 

der realistischen Vorstellung, dass finan

zierende Banken bei ihrer Bonitätsprü

fung neben der Analyse der Ertrags und 

Finanzsituation zukünftig auch die Nach

haltigkeitsberichte ihrer Kunden bewer

ten werden. 

So werden im Rahmen des Ratings nach

haltigkeitsbezogene Aspekte bei der Kre

ditwürdigkeitsbeurteilung einfließen.30) 

Hierbei kommt ein qualitativer Ansatz 

zur Anwendung, bei dem Banken mithil

fe eines Fragenkataloges fundierte Ant

worten zu erlangen versuchen:31)

– Welche Folgen hat der Klimawandel für 

das Geschäftsmodell des Kreditkunden?

– Enthält die Geschäftsstrategie klar be

zifferte Klima und Nachhaltigkeitsziele?

– Welche konkreten Auswirkungen ha

ben (kreditfinanzierte) Investitionen auf 

den zukünftigen CO
2
Ausstoß?

Beispielsweise enthält das im Genossen

schaftsbankenbereich eingesetzte VR 

Rating im qualitativen Modul 13 Fragen 

im StandardTeilmodul, zwei zusätzliche 

Fragen im AgrarTeilmodul und eine Fra

ge für Non-Profit-Organisationen.32)

„Pflichtenheft“ zur Erfüllung  
der Anforderungen von Banken

Festzuhalten ist, dass auch für Unterneh

men der Sozialwirtschaft neben der regu

latorischen Verpflichtung auch in be

triebswirtschaftlicher Hinsicht kaum ein 

Weg an einer Nachhaltigkeitsstrategie 

nebst entsprechender Berichterstattung 

vorbeiführt. 

Allerdings ist derzeit noch nicht abseh

bar, welchen konkreten formalen Erfor

dernissen eine Nachhaltigkeitsberichter

stattung genügen muss, denn bislang 

existiert kein allgemeingültiger ESGRe

portingStandard. Im Gegenteil existiert 

für die Berichterstattung von ESGAspek

ten eine Vielzahl (mehr als 600) von Rah

menwerken/Standards und Metriken, die 

sowohl offiziell von Regierungsbehörden 

als auch von privaten Initiativen veröf

fentlicht worden sind.33) Daher empfiehlt 

sich in Bezug auf die Berichterstattung 

eine Orientierung an den vom Rat für 

nachhaltige Entwicklung im Deutschen 

Nachhaltigkeitskodex (DNK) vorgeschlage

nen Key Performance Indicators (KPIs).34) 

Speziell die allgemeingültigen KPIs ohne 

Branchendifferenzierung Global Repor

ting Initiative (GRI)35) und European Fe

deration of Financial Analysts Societies 

(EFFAS)36) können hierbei als Vorlage 

 dienen. Zusätzlich sollten branchenspezi

fische KPIs betrachtet werden, wie zum 

Beispiel die für 68 Industriebranchen vor

gestellten Sustainable Development Key 

Performance Indicators (SDKPIs).37)

Da noch kein Marktstandard existiert, be

stehen für Unternehmen Gestaltungs

spielräume bei der Art der Berichterstat

tung: Denkbar ist zunächst sowohl eine 

Aufzählung nachhaltiger Aktivitäten im 

Lagebericht als auch ein eigenständiger 

Bericht, dessen Struktur durch klare qua

litative und quantitative Prüfkriterien 

 geprägt sein sollte.38) Auch die nicht 

berichtspflichtigen Unternehmen müssen 

sich aufgrund der bankaufsichtlichen 

 Anforderungen mit Nachhaltigkeitsas

pekten auseinandersetzen, da diese zu

künftig generell Gegenstand bei Kredit

vergaben sein werden. Kernelement wird 

dabei die Überprüfung sein, ob eine 

Nachhaltigkeitsstrategie besteht, ob ein 

Nachhaltigkeitsmanagementprozess im

plementiert ist und wie dieser Nachhal

tigkeitsrisiken identifiziert, steuert und 

kontrolliert beziehungsweise berichtet.39) 

Abbildung 2 zeigt wesent liche Bausteine 

eines derartigen Prozesses auf. 

Dementsprechend ist eine Erweiterung 

der Finanzierungsgespräche zu erwarten. 

Die finanzierende Bank wird sich bei

spielsweise ein Bild von den Vorkehrun

gen zum Hochwasserschutz bei Einrich

tungen in gefährdeten Gebieten machen 

und auch Fragen nach einer auskömm

lichen Betriebsführung bei steigenden 

CO
2
Preisen stellen. Den bestehenden 

Nachholbedarf zeigte eine Studie von 

Forsa und Commerzbank auf, nach der 

etwa ein Drittel der befragten Unterneh

men mit Jahresumsätzen über 2 Millio

nen Euro angab, weder eine Nachhaltig

keitsstrategie zu haben noch eine solche 

zu planen. Die Hälfte der Unternehmen 

verwies darauf, dass Aufwand und Ertrag 

von Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht 

ein schätzbar seien.40) 

„Roadmap“ für Unternehmen  
der Sozialwirtschaft

Im Jahr 2021 hat die Bank für Kirche und 

Diakonie eine Kundenzufriedenheits

befragung beauftragt. Gefragt wurde un

ter anderem auch nach Einstellung, 

 Bedeutung und Umsetzungsstatus von 

Nachhaltigkeitsstrategien und berichten. 

Im Ergebnis wurde deutlich, dass der 

Nachhaltigkeit in den befragten Unter

nehmen eine große Bedeutung zuge

schrieben wird. So betonten 83 Prozent 

der befragten institutionellen Kunden, 

dass das Thema Nachhaltigkeit in den ver

gangenen fünf Jahren an Bedeutung/Re

levanz gewonnen hat. Gleichzeitig wurde 

jedoch sichtbar, dass bisher erst wenige 

 sozialwirtschaftliche Unternehmen über 

eine explizite Nachhaltigkeitsstrategie ver
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fügen beziehungsweise entsprechende 

Berichte veröffentlichen (vergleiche Abbil

dung 3). Nach den Gründen befragt, wird 

immer wieder das Thema fehlender Daten 

zu den CO
2
Emissionen genannt. Erst we

nige Träger haben eine Messinfrastruktur 

 aufgebaut, die den Energieverbrauch 

 lückenlos den einzelnen Verbrauchsstel

len zuordnen kann. Jedoch sind solche 

 Messungen, die letztlich die Ermittlung 

 eines CO
2
Fußabdruckes zum Ziel haben, 

derzeit sicher noch die „Königsdisziplin“. 

Kernbereich ist wie aufgezeigt, die Erar

beitung einer unternehmensspezifischen 

Nachhaltigkeitsstrategie, deren Umset

zung sowie ein adäquates Berichtswesen. 

Hierzu werden vonseiten der Bank, zum 

Teil unterstützt durch die jeweiligen 

 kreditwirtschaftlichen Verbände,41) Anre

gungen und Leitfäden durch Beratungs

teams und Fachbeiräte angeboten. Hier

bei geht es sowohl um die „richtige“ 

strategische Aufstellung als auch um Fra

gen des Berichts und Meldewesens.

Der Einstieg in eine Nachhaltigkeitsstrate

gie kann jedoch auch deutlich nieder

schwelliger erfolgen. So werden Bau

maßnahmen, sowohl Neubauten als auch 

Instandhaltungen, regelmäßig an moder

nen Standards der Energieeffizienz ausge

richtet. Nur so ist auch der Zugang zu ent

sprechenden öffentlichen Fördermitteln 

möglich.42) Häufig erfolgen auch Investi-

tionen in den Fuhrpark unter besonderer 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeits

überlegungen, zum Beispiel EMobilität. 

Zusätzlich werden verschiedene Einzel

maßnahmen umgesetzt, die einen nach

haltigen Betrieb der Einrichtung unter

stützen, beispielsweise im Prozess der 

Speisenzubereitung und ver teilung oder 

die Einsparung von Verbrauchsmateria

lien. Wenn derartige Schritte systematisch 

verschriftlicht werden, wäre bereits eine 

Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg ge

bracht. Aufbauend auf derartigen, leicht 

umsetzbaren Nachhaltigkeitsstrategiebe

standteilen, die primär auf Kostener

sparnis ausgerichtet sind, kann dann 

grundlegender an die Neuausrichtung des 

Geschäftsmodells unter nachhaltigen Ge

sichtspunkten herangegangen werden.43) 

Hierzu zählen beispielweise systemisches 

Innovationsmanagement und die Umstel

lung von Produktionsanlagen.

Selbstverständlich obliegt die Verantwor

tung für einen nachhaltigen Betriebs

ablauf der obersten Geschäftsleitungs

ebene. Etwaige Zielkonflikte müssen an 

dieser Stelle gelöst werden. Insbesondere 

stellt die fehlende Refinanzierung am-

bitionierter Nachhaltigkeitsinvestitionen 

oftmals ein Problem dar. Allerdings fin

den sich Potenziale zur Optimierung ei

nes nachhaltigen Betriebsprozesses ent

lang der gesamten Wertschöpfungskette 

einer Unternehmung. Daher ist eine häu

fig anzutreffende  dezentrale Verantwor

tungsstruktur, zum Beispiel durch Beru

fung von Nachhal tigkeitsbeauftragten, 

schlüssig. Es ist  notwendig, dass eine zen

tral verortete koordinationsverantwort

liche Stelle die Überlegungen und Maß

nahmen der  einzelnen Betriebsteile 

abstimmt. Konsequent wäre darüber hin

aus gegebenenfalls die Erweiterung der 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrates um 

die Bereiche Nachhaltigkeitsstrategie 

und bericht erstattung. 

Insgesamt bestehen hinsichtlich der regu

latorischen Anforderungen an Nachhal

tigkeitsstrategien und berichten derzeit 

noch viele Unschärfen. Definitiv wird sich 

aber dieser Regelungskomplex in nächs

ter Zeit massiv profilieren. Die resul-

tierenden Aufgabenstellungen werden 

sowohl für sozialwirtschaftliche Unter

nehmen als auch für Banken herausfor

dernd werden. Vor diesem Hintergrund 

ist es für Banken und Unternehmen glei

chermaßen angeraten, bereits heute mit 

der Erstellung einer Nachhaltigkeitsstra

tegie und der Erarbeitung einer entspre

chenden Berichterstattung zu beginnen. 

Am Markt werden verschiedene Formate 

für diese Zwecke angeboten. Die Bank 

für Kirche und Diakonie berichtet dies

bezüglich bereits seit einigen Jahren 

nach dem Deutschen Nachhaltigkeitsko

dex (DNK). Dieses Format bietet eine 

Strukturierung, die als Einstieg in eine 

Nachhaltigkeitsstrategie und resultieren

de Berichterstattung gut geeignet ist. 

Quelle: Kundenbefragung 2021 der Bank für Kirche und Diakonie eG, durchgeführt von der aserto 
GmbH & Co. KG

Abbildung 3: Ergebnisse der Kundenbefragung der KD-Bank 2021
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Ohne externe Kosten bietet das Büro des 

DNK eine Reihe wertvoller Zusatzleistun

gen wie beispielsweise die formale Über

prüfung auf Konformität mit dem CSR

Richtlinienumsetzungsgesetz.

Zunehmende Bedeutung von 
Nachhaltigkeitsaspekten

Die Berücksichtigung von Nachhaltig

keitsaspekten und deren Dokumentation 

gewinnen für alle Unternehmen und da

mit auch für Unternehmen der Sozial

wirtschaft stark an Bedeutung. Nach

haltigkeitsbezogene Anforderungen von 

Kreditinstituten betreffen alle Größen

klassen, die Bonitätsanalyse der Kredit

institute wird neben den klassischen 

 Prüfungsberichten zur Ertrags und Fi

nanzlage auch die Berichterstattung zur 

Nachhaltigkeit umfassen. Große Unter

nehmen sind überdies durch die Aus

weitung der „Nichtfinanziellen Berichter

stattung“ gefordert, ökologische, soziale 

und zukünftig auch GovernanceAspekte 

zu berücksichtigen. Unternehmen der 

 Sozialwirtschaft ver fügen hier über einen 

gewissen „Startvorteil“. Ausgehend von 

einem nach haltigkeitskompatiblen Wer

teverständnis bei Mitarbeitenden und 

Führungskräften wird die Arbeit in sozia

len Einrichtungen per se als nachhaltig 

erachtet.44) Eine Vielzahl entsprechender 

Einzelmaßnahmen sind in diesen Unter

nehmen häufig bereits umgesetzt. 

Dennoch sind die anstehenden regula

torischen Anforderungen hinsichtlich 

Nachhaltigkeitsstrategien und berichter

stattung nicht zu unterschätzen. Bislang 

haben erst verhältnismäßig wenige so

zialwirtschaftliche Unternehmen einen 

entsprechenden Strategieprozess imple

mentiert. Hier gilt es aufzuholen. Dabei 

sollte nicht nur auf die aktuell dominie

rende umweltbezogene Dimension abge

stellt werden. Es ist abzusehen, dass der 

Regelungskanon in absehbarer Zeit um 

soziale Aspekte sowie Fragen zur Unter

nehmensführung erweitert wird. Banken 

haben in ihrer Rolle als Kreditgeber der 

Sozialwirtschaft ein erhebliches Interesse 

an der Aufbereitung von Nachhaltig

keitsinformationen ihrer Kunden und 

sollten bereits heute als Ansprechpartner 

und Sparringspartner für diesbezügliche 

Fragen genutzt werden.45)
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